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1 ALLGE!'TEINES

ZI4IECK DER AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES
VERBTNDLTCHE FESTSETZUNGEN MTT ANGABEN ÜgNN
BAULTCHE UND SONSTIGE NUTZUNG DER FLÄCHEN IN
BEZEICHNETEM GEBIET ZU SCHAFFEN.

rST
DIE
DEM

DTESE FESTSETZUNGEN BILDEN
BEURTETLUNG UND GENEHMIGUNG
hIÄHREND DER PLANAUFSTELLUNG.

DIE GRUNDLAGE FI.IR DIE
DER BAUGESUCHE; AUCH

DIE AUFSTELLUNG VON BEBAUTTNGSPLÄNEN WIRD VON DER
GEMEINDE IN ETGENER VERANTI^IORTUNG DURCHGEFIIMT. DAS
VERFAHREN SELBST rST rN DEN SS j_ 13 DEs BBauG
GEREGELT. DIE VERBTNDLTCHE BAULEITPLANUNG BEFASST
SICH LEDIGLICH MIT DEN PLANUNGSTATSACHEN SOWTE DEN
PLANUNGSNOTWEND I GKEI TEN .

2. ERFORDERNIS DER PIJANAUFSTEIJIJUNG

DTE STÄDTEBAULTCHE AUSDEHNT]NG VON ILMMTJNSTER ENT-
WICKELTE SICH AUS EINER HAUFENDORFARTTGER URSTEDLUNG
RUND UM DTE STTFTSKTRCHE DTE AN HERAUSRAGENDER
STELLE ÜgNN DEM ILMTAL STEHT.

DURCH DEN HOHEN STEDLUNGSDRUCK TN DEN VERGANGENEN 40
JAHREN VTURDEN BESTEHENDE STEDLUNGSACHSEN WEITER-
GEFÜHRT I'ND DIE BTS DAHIN FREIGEHALTENEN HANEN UND
TALAUEN ENTLANG DIESER ACHSEN GLETCHMÄSSTG BEBAUT.

DTE STÄDTEBAULICH UNGEORDNETE SIEDLUNG WESTLICH DER
RIEDERMtJHLER STRASSE SOLL LAUT FNP NTCHT MEHR WEITER
I{IACHSEN. MTT DEM AUFSTELLEN DES BEBAUUNGSPLANES
BUCHENWEG SOLLEN LEDIGLICH DIE NOCH FREIEN
BAUPARZELLEN IM ösrr,rcnnn BAUGEBIET (FL. NR. 466,
466/5) BZW. DER ERSATZBAU TM WESTLTCHEN BAUGEBTET
(FL. NR. 467 /7ln rN DER ART UND DEM MAss DER
BAULTCHEN NUTZUNG REGLEMENTTERT WERDEN tll{ NEGATTVE
AUSWTRKUNGEN AUF DTE ORTS UND GEBÄUDESTRUKTUR ZU
VERHINDERN.

rM SINNE DES GEBOTS ZUM SPARSAI{MEN UND SCHONENDEN
IIMGANG MTT GRUND UND BODEN BESTEHT öTNNUTT,ICHES
INTERESSE AN EINER GEORDNETEN NEUBEBAUUNG WELCHE
STCH IN DTE UMLTEGENDE GEBÄUDESTRUKTUR ETNORDNET.
BEWUSST hruRDE DER FRETSTEHENDEN EINFAIUTLTENHAUS-
BEBAUUNG VORRANG GEGEBEN.

DER BEBAUUNGSPLAN BUCHENI^IEG RTLDET DIE GRUNDLAGE UND
DIE VORAUSSETZUNG TÜN DTE ETNZELNEN NUNCHNÜHRUNGS-
MASSNAHMEN UND STEHT IM KONZEPT DER GESAI{TENTWICK-
LUNG nün rr,m',1ünsrnn



ErlroRDNUNc rN DEN üBERönrr.rcHgN UND önrllcnnx
RAHUEN

DIE PLANUNG STEHT IN ÜgnnnTNsTIMMI'NG MIT DEM REcHTS-
eür,rrcnn rr,ÄcHuNwurzIJNGSpLAN DER GEMETNDE rr,uuilvsrnR
voM 6.5. r.986.
BELANGE DER RAIJMORDNUNG UND REGTONALPLANUNG WERDEN
DURcH DrE pLANAUFSTELLUNG NrcHr enRüHnr.

4. BESTAIID

DAs woHNHAUS AUF DEM rr,unstücx NR. 467/L/r BEFTNDET
srcH rN eaurÄLlreru zusrAND UND BESrrzr KETNEN
HrsroRrscHEN wERT. Es soLL onmlÄcusr ABGERTSSEN
!{ERDEN.

5. ERSCHLTESSUNG UND VERSORGUNG

DAS PLANUNGSGEBIET IST DURCH DAS VER- UND ENTSOR-
GttNGSNETz sowre DURcH DrE BESTEHENDEN, örrnurr,rcnEN
STRASSEN AUSREICHEND ERSCHLOSSEN.

STROMVERSORGUNG:
DrE GEpLANTEN engÄuon wERDEN ügnn ERDKABEL UND vER-
TETLERScHnäwrn AN DAS vERSoRcUNGSNETZ DER rsAR-
AMPERVTERKE ANGESCHLOSEN .

DAs NETZ rsr so AUScELEGT, DASS AUSSER onN ügLrcHEN
HAUSHALTSEINRICHTUNGEN AUCH ELEKTROHEIZIJNGEN BIS ZIJ
EINEM cEwrssEN UMFANG ANGEScHLossEN wERDEN xöwunu.

DIE HAUSANSCHLUSSKABEL ENDEN TN WANDNISCHEN ODER IN
a.p.-HAUSANSCHLUSSTäSTEN rM KELLER, AN DER, DER
STRASSENSETTE ZucEI{ANDTEN HAUs$IAND UNTER gnnücr-
SICHTIGI'NG DER BAULICHEN GEGEBENHEIT. DIE VERTETLER-
scHnänrr wERDEN zrrR enwäHnr,nrsruNc DER vERKEHRs-
srcHERHErr rN DrE zÄulln Bzw. MAUERN TNTERGRTERT, D.
H. AUF PRIVATGRUND GESETZT.

6 ggenüNouna rün DrE BAULTcHE UND soNsrrcE NurzuNc

DIE BAUGEBIETE WERDEN ENTSPRECHEND DER
rr,AcnnnwurzuNGspLANEs ALS,ALLGEMETNEs
cnuÄss S 5 BAUNVo FEsrcESETzr.

VORGABE DES
WOHNGEBTETI'



DAMIT ES NTCHT ZV BEENGTEN VERHALTNTSSEN UND
ZUSÄTZLICHEN PROBLEMEN BEZÜGLICH DES STELLPLATZ-
ANGEBOTES. KOMMT UND DAMTT DER HTER VORHANDENER
oöRnr,rcgnR GEBTETSCHARAKTER ERHALTEN BLETBT, $IrRD
AUS DIESEN BESONDEREN STÄDTEBAULTCHEN GRÜNDEN DIE
HöcHsrzur,Assten zArrL DER woHNUNGEN rN woHNGEBAuonu
AUF MAXTMAL 2 VüOHNETNHETTEN JE ETNZELHAUS FEST-
GESETZT.

Mrr DER FASSUNG DER üggnnauBAREN enulosrücxsrr,ÄcHnu
DURCH Z TEISETTIGE BAUGRENZEN BAUGRENZEN SOLL EIN
AUSREICHEND GROSSER ABSTAND ZIJ DEN ANGRENZENDEN
cnuuosrücKEN GEsTcHERT sErN uM ErNE zv sTARKE
BESCHATTUNG DER NACHBARN ZV VERMEIDEN T'ND ES SOLL
EINE T{öEITCHST IDENTTSCHE REALISIERUNG DER BEBAUI'NG
AN DEN voRGESEHENEN srANDoRTelt enwi\HRLETsTET sErN.

DrE MAXTMALE ennÄuonuEFE DER engÄuon rM ösrr,rcnnm
BAUGEBIET WIRD AUF 10,Om FESTGELEGT UND DIE MAXIMALE
rrRsrHöHn AUF 8,50rn BEI HöCHSTEUS 45o DACHNETGUNG.
DAMIT SOLL GESTCHERT !iIERDEN, DASS DIE BELICHTUNG
DER NAcHBARN BESoNDERS rM wTNTER NrcHT üsnRMÄssre
gnnrNrRÄcnTrcr wrRD.

7. WIRTSCHAFTLTCHKEIT

rirn DrE GEMETNDE rr,uuünsrrR ENTsTEHEN AUS DER
OUNCHTÜNRI'NG DES VORLTEGENDEN BEBAUUNGSPLANES KETNE
AUSSERGEwöHnr,tcnnu BELASTUNGEN, DA DrE NorvfENDrcE
VER- UND ENTSORGUNG UND DIE VERKEHRSERSCHLTESSUNG
SCHON VORHANDEN BZW. IM UNMTTTELBAREN ANSCHLUSS AN
DEN BESTAND ERFOLGT.

8. PIJAM/ERWIRKIJICHUNG UND FOIJGEVERFAIIREN

IN TNOFFTZIELLEN VONENSPNÄCHEN MTT DEN BETETLIGTEN
TIII'RDE WEITGEHEND DTE ENTruPSATZLTCHE ETNIGUNG DER
BETEILIGTEN BEREITS ERZIELT. DURCH ZUSÄTZT,TCUN
HINWETSE UND EMPFEHLUNGEN TN DER GESTALTUNG UND
AUSWAHL DER BAUSTOFFE SOLL DEN BATIVIERBERN DES
BAUGEBIETS IHRE IDENTIFTKATTON MTT VERTRAUTEN
CTNÄUON- UND BAUFORMEN SOWIE BAT'MATERTALIEN GEI^IAHRT
unn enr'öRDERT wERDEN
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